
Anlage 1 

Gemeinde Berglen 

Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung  

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 

Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über 
das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.04.2021 die nachstehende Satzung zur Änderung 
der Friedhofssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Der § 16a wird in der Friedhofssatzung eingefügt und erhält folgende Fassung: 

§ 16a Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 
(1) Es dürfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen aufgestellt werden, die nachweislich ohne Ein-

satz schlimmster Formen der Kinderarbeit im Sinne des Artikels 3 des Übereikommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maß-
nahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) 
hergestellt worden sind. 

 
(2) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist erbracht, wenn durch lückenlose Dokumentation dar-

gelegt wird, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen vollständig in Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz hergestellt wurden. 
 

(3) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist auch erbracht, wenn durch ein bewährtes Zertifikat 
bestätigt wird, dass die verwendeten Steine in der gesamten Wertschöpfungskette ohne Einsatz 
schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden. Bewährte Zertifikate sind schriftliche 
Erklärungen, die von gemeinnützigen oder anderen, von der herstellenden Industrie und dem 
Handel unabhängigen Organisationen oder Einrichtungen nach transparenten Kriterien vergeben 
werden und die mindestens sicherstellen, dass die Herstellung ohne Einsatz schlimmster Formen 
der Kinderarbeit regelmäßig durch sachkundige und unangemeldete Kontrollen vor Ort überprüft 
wird. Als bewährt gelten Zertifikate insbesondere, wenn den Zertifizierern auf allgemein zugängli-
chen und anerkannten Plattformen nach Evaluation des Zertifizierungsprozesses und Publikation 
der gewonnenen Ergebnisse Authentizität zugesprochen wird. 
 

(4) Ist die Vorlage eines bewährten Zertifikats nicht oder nur unter unzumutbaren Belastungen mög-
lich, hat der betroffene Händler stattdessen eine schriftliche Erklärung vorzulegen, in der er zusi-
chert, dass ihm keinerlei Anhaltspunkte dafür bekannt sind, dass die Grabsteine und Grabeinfas-
sungen unter Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden. 

 

(5) Eines Nachweises im Sinne von Absatz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft 
macht, dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor 
dem 1. März 2021 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 

 
§ 2  

Die Satzungsänderung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Berglen, _________ 
 
 
 
 
Maximilian Friedrich 
Bürgermeister 
 


